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BEITRAGSORDNUNG ab 01.01.2017 
 

1.  Aufnahmegebühr:    Gemäß § 7.3 der Satzung wird eine einmalige Aufnahmegebühr in  
Höhe von €  5,00 ( inkl. USt. ) pro Person erhoben  

2.  Jahresbeitrag:   Der Jahresbeitrag wird gemäß § 7.1 der Satzung, für das  
laufende Geschäftsjahr, wie folgt festgelegt 

 
Beitrags Gesamtbrutto-Jahreseinnahmen Mitgliedsbeitrag  1) einschließlich 19 % Umsatzsteuer. 

Bei einer Änderung des  
Umsatzsteuersatzes, ändert sich  
auch der Brutto - Mitgliedsbeitrag 

Klasse des Mitglieds in € netto brutto  
01              0,00     bis     10.000,00 33,00 39,27  
02     10.000,00     bis     15.000,00 44,00 52,36  
03     15.000,00     bis     20.000,00 55,00 65,45  
04     20.000,00     bis     25.000,00 65,00 77,35    

05     25.000,00     bis     30.000,00 75,00 89,25  2) Für außergewöhnliche soziale 
Härtefälle kann ausnahmsweise 
ein Grundbetrag in Höhe von  
Netto 23,00 € 
Brutto 27,37 € (incl. 19 %USt.) 
erhoben werden 

06     30.000,00     bis     40.000,00 85,00 101,15  
07     40.000,00     bis     50.000,00 108,00 128,52  
08     50.000,00     bis     60.000,00 138,00 164,22  
09     60.000,00     bis     75.000,00 165,00 196,35  
10     75.000,00     bis   100.000,00 190,00 226,10  
11     100.000,00    und höher      225,00 267,75  

 
Hinweise zum Jahresbeitrag  Die Gesamtbruttojahreseinnahmen des Mitglieds berechnen sich wie folgt : 
 

 
01 Bruttoarbeitslohn nach Lohnsteuerbescheinigung(n), einschließlich aller Bezüge 
02 Außerordentliche Einkünfte nach § 34 Abs. 2 Nr.2 EStG 
 ( z.B. Abfindungen und Entlohnungen für mehrere Jahre ) 
03 Sonstige Entschädigungen nach § 24 Nr. 1a und 1b EStG (z.B. Vorruhestands- u. Streikgelder) 
04 Steuerfreier Arbeitslohn (z.B. Jubiläumszuwendungen, Teile von Abfindungen  
 nach § 3, Nr.9 EStG, 
 Arbeitslohn nach DBA, AT - Erlaß, § 3b EStG ) 
05 Leistungen nach § 32 b EStG, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen 
 ( z.B. Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld ) 
06 Einnahmen aus Kapitalvermögen, z.B. Zinsen 
07 Steuerfreie und steuerpflichtige Renteneinnahmen (nicht nur Ertragsanteil) 
08 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, nach § 4, Abs. 11, Buchstabe c, StBerG 
 
 
Für die Bearbeitung mehrerer Steuererklärungen im Geschäftsjahr (z.B. ESt.-Erklärungen für mehrere Jahre 
oder andere Anträge) wird nur ein Mitgliedsbeitrag erhoben, und zwar sozial gestaffelt entsprechend der 
vorstehenden Tabelle. 
Nimmt ein Mitglied im laufenden Jahr für den geltenden Veranlagungszeitraum den Verein nicht in Anspruch, 
wird vom Verein, ggfls. im Mahnverfahren, ein Mitgliedsbeitrag in der zuletzt bekannten Höhe erhoben. 
 
 
Erfurt, den 03.12.2016      gez. Der Vorstand 


